
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung  

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

Bürgermeister 

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 
Sachkonto: 

IV. Behandlung: öffentlich nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Der Bürgermeister

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt: 
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 09.05.2023
	Beschlussvorlage: Mit Beschluss vom 21.07.1997 wurde für einen Bereich westlich des Ortsausgangs Threna eine Außenbereichssatzung „Oberholzer Straße“ aufgestellt. Diese diente der Schaffung von Baurecht für eine Erweiterung der Wohnbebauung durch Umnutzung / Neubau von Wochenendhausparzellen. Zum damaligen Zeitpunkt lagen im Umgriff der Satzung 15 Flurstücke, von denen 7 Flurstücke mit Wohnhäusern und 6 mit Wochenendhäusern bebaut waren. 2 Grundstücke waren damals noch unbebaut.Im Jahr 2015 erfolgte eine 2. Änderung der Satzung, die eine Anpassung bzw. Erweiterung der Baugrenze zur Lückenschließung und eine Änderung der Umgrenzung der Außenbereichssatzung beinhaltete. Über eine 1. Änderung der Satzung ist leider nichts bekannt.Im Zuge der Satzungsaufstellung bzw. Satzungsänderung wurde das Flurstück 387b nicht mit in den Umgriff der Satzung einbezogen, obwohl auf dem v.g. Flurstück, im nördlichen Teil bereits seit 1949 ein genehmigtes Wohnhaus mit Anschluss an die Oberholzer Straße errichtet wurde. Dieses Gebäude ist bereits seit vielen Jahren Bestandteil des vorhandenen bebauten Bereichs entlang der Oberholzer Straße, der die grundsätzliche Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung bildet.Mit der vorliegenden Satzungsanpassung soll das Versäumnis der voraus gegangenen Planungen behoben und die mit einigem Gewicht vorhandene Wohnbebauung entlang der Oberholzer Straße entsprechend ihrem Bestand vollumfänglich in den Satzungsumgriff einbezogen werden.
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 22.05.2023
	Beschlussnummer: TA-2023-28
	Beschlusstext: der 3. Änderung der Außenbereichssatzung „Oberholzer Straße“ / OT Threna der Gemeinde Belgershain zuzustimmen. 
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Beschluss zur 3. Änderung der Außenbereichssatzung „Oberholzer Straße“ / OT Threna der Gemeinde Belgershain
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


